
"MUSTER" Spartenplan:
Maßstab 1:100

Folgende Abstände sind bei der Verlegung der Wasserleitung auf öffentlicher Seite einzuhalten:
Trinkwasserleitung - Schmutzwasserleitung ab Mitte Rohrleitung 1,00m
Trinkwasserleitung - Gasleitung ab Mitte Rohrleitung 0,80m
Trinkwasserleitung - Strom-, Telekomleitung ab Mitte Rohrleitung 0,60m
Trinkwasserleitung - parallel zum Gebäude ab Mitte Rohrleitung 1,50m
Gasanschluss ja / nein ?

Die Breite der Leitungstrasse muss mindestens 3m betragen. Beiderseits der Rohrachse darf auf einer Breite von
mindestens 1,50m keine Bebauung oder Befpflanzung stattfingen. Ebenso ist die Frostsicherheit zu beachten. Nahe
liegende Kellerschächte sind mit Perimeterdämmung ausreichend zu dämmen.


